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Gesetzgebender Rath, April.
- (Fortsetzung.)

Die Finanzcvmmißion schlägt folgendes Decret vor,
las für z Tage auf den Canzleytifch gelegt wird:

Der gesetzgebende Rath >— auf den Antrag des Vollz.
Raths vom 9. Merz, und nach angehörtem Bericht fei.
ner Finanzcvmmißion, beschließt:

Der Verkaufter National-Ziegelhütte zu Schwyz im
Canton Waldstätte», für die Summe von >2,0 Fr.
auf nächsten Martini in Baarschaft zahlbar, ist unter
der Bedingung gutgcheisseu : daß dem Staat in Zu-
tr.nsl für alle seine jetzige oder künftige Gebäude die

benvthigten Ziegel und Kalk in den »emlichcn Preisen
abgeliefert werden wie den Gemeindbürgern von
Schwyz.

Die gleiche Eommißion erstattet über die Ratifikation
verschiedener Nativualgüter.Verkäuffe im Canton Zürich,
einen Bericht, der für z Tage auf den Canzleytifch ge-

legt: wird.
Die gleiche Commißion erstaltet über die Ratifikation

von Nationalgüter « Verkäuffen im Canton Schafhau-
sen, eines, Bericht, der für ; Tage auf den Canzleytifch
gelegt wird.

Die Crim. Gcfetzgcb. Commißion erstattet einen ge-

doppelten Bericht über die Abänderung des Art. -84 des

reinlichen Gesetzbuches; — beyde werden für z Tage
auf den Canzleytifch gelegt.

Die Civilgeftzgebungscommißion legt einen Gesttzvor-
schlag vor, über die Aussicht die derObcrgenchtshof als
OderappelZationsgericht auf die unteren Tribunalien aus-
üben soll. Die Difcußisn desselben wird vertaget.

T'ie gleiche Commißion erstattet einen Bericht über

«ine verlangte Legitimation einer Tochter aus dem Cant.

Thurgau, der für z Tage auf den Canzleytifch gelegt

wird-
Die gleiche Commission erstattet einen Bericht über

«in Lkgittmaiionsbegey-e« aus dem Canton Bern, der

für z Tage gufdm Canzleytifch gelegt wird.

Dst Petitil'uencommißion berichtet über nachfolgende

Gegenstände: ^
Die Gemeinde Preonzo, Distr. und Ct. Bellen;,

wünscht einstimmig den Zehenden wie vorher in Natuia
entrichten,u bènncm Sie glaubt, dass die Entrichtung
des Zchcnden in Ratura, für daS Volk nicht so beschwer,

lich als die Entrichtung iu Geld sey!

Die Comnsißion schlagt vor, die Bittschrift der Ge-

meinde Preonzo, an die FiliatizcommHion zu weifen. —
Angenommen.

2. Bürger Antonio Maria Antvgnini von Bellenz
begehrt eine Ausnahme des Gesetzes vom 1; Sept. 1799,
welche alle Ausfuhr des Getreides aus dem helvetische»
Gebiet verbietet. Der Bittsteller wünscht 600 Müit
Waizcn, weichen er aus Deutschland durch den Gotthard
und Bernardin gezogen, mit eben so viel Türkenkorn und
Hirsen, in Cisalvinten auszutauschen. Er stüzt sich auf
das Bedürfniß des gemeinen Volks, welches die icztci,
Gattungen Korns der erstem als wohlfeiler und nahr-
haster vorzieht, und macht sich anheischig, das ausge-
tauschte Korn 20 kr. das Maaß wohlfeiler a!S die Korn-
Händler zu verkäuffen.

Die Pet. Commißion rathet Ihnen an, dieses Begeh-
ren des Bürger Autognini an die Vollziehung zu überwei,
sen, damit sie nach geschehener Untersuchung der That»
fache, das zweckn,äßige verfüge. — Angenommen.

z. Der Unterstatthalter drS Distrikls Mcndrisio, Can.
ton Lugano glaubt sich verpflichtet, einen Fall der sich

bey der Erwählung der Munizipalbeamken in der Ge-
meinde Mendrisio ereignet hat, dem gesetzgebenden Rath
vorzulegen; von ; Mitgliedern sind ; Bäcker und ein

Wirth erwählt worden. Odfchon das Gesetz über die

Organisation der Munizipalitälm Niemanden von der

Erwählung ausschließt, und ohne die Rechte des Volks
hierüber zu beeinträchtigen, steht er in der Beglaubigung,
daß die Profcßionen dieser Individuen mit den Pflichten
eines Mmiizipalbeamten in Collision kommen könnten;
indem die Mmuzipalitätcn über den Verkauf der Lebens,
mittet ,5 über Maaß und Gewicht, und über die Verge-
Heu solcher Profeßionjstcn wachen müssen. Um also sich

nicht durch Still schweigen übereil, solches Ereigniß schul-

dig und verantwortlich für die Folgen zu machen, theilt
er Ihnen dasselbe mit, und überläßt Ihrer Wcishcir
das Nöthige darüber zu verfügen.

Odfchon die Pet. Commißion glaubt, daß nichts über
de» einzelnen Fall zu verfügen sty, so kann doch derselbe

für die Zukunft der MunizipaükätScommißiou einiges
Lick! verfctiaffcu, daher schlägt sie vor, diese Zuschrift'
derselben Commißion zuzuweisen. — Angenommen-

4. Der Wellpncster Carlo Zenna von Afcona, Distr.
Locarno, Canton Lugano, stellt vor, daß er von, Erz-
dischof von Mailand als Pfarrer in einer cisalplnisch-n
Gemeinde, wo er allgemein geliebt war, angestelltwurde
durch ein alteS Gesetz aber welches wieder in Kraft ist ge-
ftzt worden, werden alle in Cisalpinicn angestellte fremde

Geistliche, auch die von den nachbarlichen iu Freunde
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schaft stehenden Nepublicken, die ftauzvsifche ausgcnom.

nien, von den Pfarrämtern ausgeschlossen, so daß er

ntit vielen andern diesem Gesetze zufolge, seine Pfarr.
stelle und das cisalpinssche Gebiet hat verlassen müssen.

Er bittet also daß die helvetische Regierung sich bey

der cisalpinischen um Erlangung der Recipocritat vcr-

wende/ b. i., daß die helvetischen Geistliche» in Cisalpj.
nie», so wie die cisalpinischen in Helvetic» gleiche Rechte
gemessen können; und im Fall der Weigerung von Seite
Cisalpiniens, daß in Helvetica ein gleiches Gesetz gemacht

werde, das die cisalpinischen Geistlichen von den Aem,
lern ausschließt/ damit die inländischen vor den auslän,
dischen Geistlichen unterhatten werden.

Obschon die Bittschrift weder gestempelt noch visirt
ist / so glaubt doch Ihre Pet. Commißio»/ in Rüksicht

ihres InHalls/ unmaßgeblich daraufantragenzu müssen/ -

dieselbe an die Vollziehung zu überweisen / in den« es wich,

tig seyn kann, den Vollzichungiral!) über diesen Gegen,
stand aufmerksam zu machen. Zu dem ist es möglich,
daß der Bittsteller durch seinen Aufenthalt ausser der

Republik / das Gesttz über die Förmlichkeiten der Bitt-
schriften, nicht habe wissen können.Angenommen.

(D'.c Fortsetzung folgt. >

Kleine Schriften.
Gestohlene Briefe von und über Man.

ucr / Weiber, Priester und Soldaten
aus der Revolutionszeit in Helve-
tien. Mit e i nein Kupfer von S ch e l»

lenberg. 8. St. Gallen igoi, bey
Hausknecht/ und in C o m m. b e y Sup-
prian in Leipzig. S. ?68.

Die neuen Verhältnisse / die Charakterentwiklungen,
und die Mißstimmungen welche die Militairemqiiartie.

-rungen in Helvetien, seit drey Jahren ins häusliche/
und zumal ins ehliche Leben brachten, sind der eigenl-
liche Gegenstand dieser, von einem Satyr auf der Post
gestohlenen, und an den Herausgeber zum Abschreiben
«vergebenen Briefe. Dieser, der sich erst vor der gestecht-

neu Waare kreuzigt, schließt bann mit dem gehörnten
Boksfusse ein Vcrkommniß, mittels dessen er nur die
Häl fte der Briefe nach eigner Auswahl abschreiben
d. rf; da uns mm der Abschreiber ein gutmüthiger Tropf
zu seyn scheint so wollen wir glauben, daß wir es ihm
zu verdanken haben wann in der Sammlung gerade
deine Wüstlinge zum Vorschein kommen, und das Buch
dadurch chr die Sittlichst ganz ungefährlich wird; da--

für aber bringen wir cS dass auch ans feine Rechnung,

wan er die, von tieferer Menschen - und Frauen- Kentnig
und von feinerer Beobachtungskunsl zeugenden Briefe,
ebenfalls wegließ, und der goldenen Mittelmäßigkeit hui-
dlgsc. Hin und wieder finden sich dann doch noch ganz
hübsche Sachen, B. der Brief der Mad. B. an Mad.
A. (S. 40) aus dem wir einige Steilen ansheben wollen:

» Zuerst von deinem Spott, den du über

mein heiliges Nonneulcben so reichlich ausgegossen hast ;
und da muß ich dir vor allem ans sagen daß die Pfeile
desselben mich gar nicht berührt haben, und daß du dir
eine völlig irrige Vorstellung von meiner Lebensart hast

beybringen lassen. Wer sollte das auch wohl ein Nonnen-
leben heissen können, wenn ein Weib den Tag über den

Hausgeschästcn obliegt, oder sich mit den Kindern zu

schaffen macht, oder in einem Buche liest, oder anfdem
Clavier klimpert, oder mit ihrem Manne dahler, oder

den Dienstboten ihre hohen und allerhöchsten Befehle er-
theilt, und einen guten Theil der Abende in Gesellschaft-

zubringt, und wohl gar in Concerten und auf Bällen sich

eiasindct? Wahr ist es, zu Hause lasse ich mich in mei,

ncr gewohnte» Lebensweise durch kune Einquartining!
stören. Ich betrachte die Offiziers die bey uns logirem
als Tischgänger, denen ich mit geziemender Höfti-chtcit-
besser oder schlechter aufwarte, so wie cs mir ihr Rang
und ihr Charakier zu erfodern scheint; aber als Haus»
freunde oder Courtisane mag ich sie nicht auf dem Halst
haben. Nach deiner Aeusserung sollen es edle oder gar
heilige Gesinnungen seyn, die aus meiner Lebensweise

hervorleuchten. Das -stcntweder Cmst oder Spott ^Inll
ersten Fall würdest du mir eine Ehre envcnen, die mir
nicht gebührt: Im zweyten Fall hättest du sehr neben-

das Ziel geschossen; denn ich muß dir bekennen, daß
der Grund meines Verhallens, in mancherley, vielleicht'
sehr tadelnSwrrthcn Fehlern liegt, die man gpossentheils
nicht weniger lächerlich findet, als diejenigen wo. übe?
du gespottet hast."

» Aus altfränkischer Steisfigkeit würde ich glauben'
den Wohlstand und gute Sitten zu beleidigen wenn sich

ein Miiitairmann einen Tag um den andern Stunden,
lang bey mir allein aufhalten würde. Aus Frömmliey'
vermeide ich den Schein des Bösen, um meinem Wanne
kein Aergerniß und meinen Hausgenoss n kein schlimmes
Beyspiel zu geben. Aus Liebe zur Bequemlichkeit hasse-

ich das Lästige der Courtisanerie. Ans Stumpfsinn finde
ich das Hofiren lind alle Lieblichkeiten desselben adge-
schmakt und langweilig. Alls Mangel an Selbstvertrau w
furchk ich die Gefahr.- Aus Blödigkeit ;n,d Zierney)
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